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In 40h
zum Kurs-

ausweis

Für Berufsbildende in Lehrbetrieben. Lernende in Ihrem Betrieb gezielt ausbilden und im Berufsalltag optimal 
begleiten und unterstützen - der Berufsbildnerkurs befähigt Sie, Ihre Lernenden zu fördern, zu motivieren und zu 
führen. Für Verantwortliche von Lernenden ist der Berufsbildnerkurs obligatorisch.

Abschluss Berufsbildner/in mit eidg. anerkanntem Kursausweis
Beginn/Ende Laufend diverse Kursangebote, nächste freie Termine auf wbz.lu.ch/berufsbildner
Dauer 40 Kursstunden

- Präsenz-Kurs: 5 Tage Präsenzunterricht
- Blended-Kurs: 3 Tage Präsenzunterricht + 2 Tage Selbststudium

Diese Kursform kombiniert die Vorteile von Präsenzunterricht und E-Learning. 
An drei Kurstagen fi ndet klassischer Präsenzunterricht statt. Zwischen den 
Präsenztagen erarbeiten Sie vorgegebene Inhalte im Umfang von jeweils rund 8
Stunden pro Selbststudiumstag. Der Kurs ist nicht kürzer als der Präsenz-Kurs, 
bietet aber eine fl exible Zeiteinteilung.

Unterrichtszeiten Fünf Tage über zwei bis drei Wochen verteilt, jeweils 8 -17 Uhr
Schulungsort - Sursee, Centralstrasse 21

- Luzern, Robert-Zünd-Strasse 4-6 (beim Bahnhof) 
- Luzern, Heimbachweg 12
- ÜK-Zentren Zentralschweiz

Dozierende Erfahrene Dozierende und Spezialisten aus der Berufspraxis
Kosten Die Kosten betragen total CHF 690.– inkl. Unterrichtsmaterialien. Der Kanton Luzern 

leistet einen Subventionsbeitrag von CHF 250.– pro Teilnehmer/in auf obigen 
Preis, sofern diese Person im Kanton Luzern arbeitet. Die Kantone Uri, Obwalden, 
Nidwalden und Zug übernehmen jeweils CHF 400 pro Teilnehmer/in, sofern die 
Person im entsprechenden Kanton angestellt ist.

Anmeldung Onlineanmeldungen unter: wbz.lu.ch/berufsbildner 

Berufsbildnerkurse



Weiterbildungszentrum Kanton Luzern
Centralstrasse 21
6210 Sursee

041 329 49 49
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Leiterin
Bildungsgang
Lena Krummenacher
lena.krummenacher@sluz.ch
Telefon 041 329 49 19

Sachbearbeiterin 
Bildungsgang
Sonja Fischer
sonja.fi scher@sluz.ch
Telefon 041 329 49 44

Voraussetzung Um den Berufsbildnerkurs zu absolvieren, gibt es keine gesetzlichen 
Voraussetzungen. Es sind alle interessierten Personen zum Kurs zugelassen 
(Mit Ausnahme des Kanton Schwyz der mindestens 2-jährige Berufserfahrung 
voraussetzt). Für die Akkreditierung als Berufsbildungsverantwortliche/r sowie die 
Erteilung einer Bildungsbewilligung ist im Kanton Luzern die Dienststelle Berufs- 
und Weiterbildung zuständig.

Die fachlichen Anforderungen an Berufsbildende sind in der Bildungsverordnung 
des entsprechenden Ausbildungsberufs defi niert. Hierzu sind bestimmte Anzahl 
Jahre Berufserfahrung im Ausbildungsberuf, ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) und/oder ein höherer Fachabschluss (FA/HFP) erforderlich. Die Dienststelle 
Berufs- und Weiterbildung des Kanton Luzern erteilt die Bewilligung, wenn alle 
gesetzlichen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind. Für weitere Auskünfte 
können Sie die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung direkt kontaktieren 
(info.dbw@lu.ch).

Anrechnung von bereits erbrachten Bildungsleistungen (Teildispensation für 
einzelne Kurstage) müssen bei den zuständigen Berufsbildungsämtern vorgängig 
abgeklärt werden. 

Inhalt Die Berufsbildner/innen sind sich ihrer Rolle als Lernbegleiter/in bewusst und 
können:
-  Die Funktionsweise der Grundbildung erklären und mit allen beteiligten Stellen 

zielorientiert zusammenarbeiten
- Lernende treff sicher rekrutieren
- Die berufl iche und persönliche Entfaltung der Lernenden sowie deren 

Selbständigkeit fördern
- Die rechtlichen Grundlagen zielführend anwenden
- Die Ausbildung so planen und die Arbeitsumgebung derart vorbereiten, dass ein 

effi  zienter sowie eff ektiver Lernprozess möglich ist
- Lernende zielgerichtet instruieren und wirkungsvoll anleiten
- Den Lernprozess mit konstruktiven Rückmeldungen und einer fairen Beurteilung 

der Lern- und Arbeitsleistungen steuern
- Spezifi sche Probleme von Jugendlichen sowie schwierige Situationen konstruktiv 

lösen
- Bei Bedarf notwendige sowie zielführende Massnahmen ergreifen

Kursausweis Wer den Unterricht zu 100 Prozent besucht hat, erhält am Ende den eidgenössischen 
anerkannten Ausweis für Berufsbildner/innen. Dieser ist in der ganzen Schweiz gültig.

Hinweis - Eigenes Notebook im Unterricht erforderlich
- Microsoft Word Lizenz von Vorteil
- Smartphone am ersten Kurstag erforderlich
- Teilweise Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit


